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Infektionsschutz ist Landesrecht, wäre schon merkwürdig, wenn sich das Land bei den einer
Entscheidung zu Grunde liegenden Daten nicht auf die Daten des zuständigen Landesamtes
stützt, sondern die eines externen Institutes, das im Bezug auf das Land gar keinen Status
eines irgendwie relevanten Organes hat.

In Niedersachsen ist eindeutig Entscheidungsgrundlage, was das niedersächsische Landesamt f.
G. veröffentlicht, ich kann mir nicht vorstellen, das er in Bayern anders ist, aber im Zweifelsfall
wird es in der Verordnung geregelt sein.
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